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Kapitel 1:
Einleitung

A. Einführung

„Was alle angeht, können nur alle lösen.“1 Schon Friedrich Dürrenmatt
glaubte im Rahmen seines Werkes „Die Physiker“ die Formel gefunden zu
haben, dass die Lösung gewisser Problemstellungen die Mitwirkung aller
Beteiligten benötigt, um erfolgreich sein zu können. Übertragen auf das
Urheberrecht mit einem besonderen Bezug zum Internet könnte diese For-
mel möglicherweise insofern auch Geltung erlangen, als das Internet mit
seinen immer weiter ausgebauten Möglichkeiten der Medienbeschaffung
mittlerweile einen Raum darstellt, in dem ein Großteil unseres täglichen
Lebens abgewickelt werden kann. Viele Bedürfnisse des Lebens, für deren
Befriedigung noch vor einigen Jahren das Haus verlassen werden musste,
können nun auch online gestillt werden. Einen großen Bereich bildet dabei
der Konsum von urheberrechtlich geschützten Werken, die früher aus-
schließlich durch den Kauf einer verkörperten Kopie erworben werden
konnten. Dazu zählen vor allem Filme, Musikstücke sowie mittlerweile
immer stärker, durch die Verbesserung entsprechender Endgeräte, auch
Printmedien, die auf tragbaren Computern mit einem berührungsempfind-
lichen Bildschirm, den sogenannten Tablets, verfügbar sind. Insbesondere
im Bereich der Filmwerke, aber auch im Bereich der Musik hat sich durch
den stetigen Ausbau von Internetbandbreiten mittlerweile das Problem
ergeben, dass schon innerhalb einer halben Stunde ein gesamter Film in
hervorragender Qualität heruntergeladen werden kann; ebenso ist der
Genuss eines gesamten Filmes bei günstigen Übertragungsbedingungen
auch in Echtzeit möglich. Von dieser schnellen Datenübertragung und dem
rigiden Vorgehen gegen Nutzer von Filesharing-Diensten haben daher in
den letzten Jahren Portale im Internet erheblich profitiert, die Daten nicht
mehr im Rahmen eines Tauschverfahrens verbreiten, sondern bei denen
Inhalte in Echtzeit konsumiert werden. Diese Form des Konsums von
Film- oder Musikdateien bezeichnet man als „Streaming“. Bei diesen Porta-
len kann der Internetnutzer dauerhaft einen Inhalt auf dem Server des Por-
tals speichern und ihn gleichzeitig für andere Nutzer des Portals zugänglich
machen. In erster Linie möchte er auf diesen Portalen aber Audio- und
Videodateien konsumieren. Im Rahmen des Streamings von Videodateien
ist das Portal YouTube der wohl bekannteste Anbieter, wobei sich das Strea-
ming auch auf Audiodateien erstrecken kann, wie das Beispiel des Anbie-

1 Dürrenmatt, Die Physiker, 21 Punkte zu den Physikern, S. 92.
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ters SoundCloud zeigt. Diese Internetseiten bezeichnet man als „Streaming-
Portale“.2

Der Umstand der Digitalisierung eröffnet für Urheber und die Verwerter
ihrer Rechte einerseits vollkommen neue Vertriebskanäle und kann daher
auch zu erheblichen Kosteneinsparungen im Rahmen der Produktion bzw.
des Vertriebs der Werke führen, da keine Kosten mehr für das Herstellen
einer verkörperten Kopie anfallen. Andererseits führt genau diese Tatsache
ebenfalls dazu, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte problemlos zirku-
lieren können und den Urhebern damit ein immenser Schaden in Form ent-
gangener Gewinne entsteht. Eine besondere Dimension erreicht diese
Problematik, weil rechtswidrige Angebote vor allem auf ausländischen
Internetseiten lokalisiert sind und somit gegen diese nur schwer vorgegan-
gen werden kann. Diese Schäden und tatsächlichen Einbußen zu quantifi-
zieren, ist aufgrund der mangelnden Erfassung solcher Downloads schwie-
rig. Die dazu erhobenen Zahlen variieren abhängig von dem Auftraggeber
ihrer Erhebung signifikant. Statistisch gesehen sollen somit aufgrund einer
Erhebung des der Musikindustrie nahestehenden Bundesverbands Musikin-
dustrie e. V. zufolge die Verkäufe physischer Tonträger zwischen 2001 und
2012 um 48% in Deutschland eingebrochen sein.3 Diese Umsatzeinbuße soll
einem Gegenwert von 1,224 Mrd. Euro pro Jahr entsprechen.4 Relativiert
wird dieser Wert in der genannten Erhebung zwar durch einen Anstieg lega-
ler Musikdownloads um 132% in einem Wert von rund 200 Mio. Euro.
Selbst unter Zugrundelegung einer solchen Relativierung verbleibt somit
eine Umsatzeinbuße von ungefähr 1,024 Mrd. Euro zulasten der Rechteinha-
ber. Von der Filmindustrie hingegen wird im Jahr 2010 davon ausgegangen,
dass ungefähr jährlich ein Schaden von 350 Mio. Euro durch die Nutzung
rechtswidrig verbreiteter Filme entsteht.5 Der Schaden hierbei ist aber noch
schwieriger zu ermitteln, da im Gegensatz zu einem Musikstück ein Film zu
einem gewissen Preis einmalig im Kino gesehen, aber auch danach noch in
Form einer DVD erworben werden kann. Wie häufig welcher Film nach
einem Kinobesuch aber noch erworben wird, kann nicht ohne weiteres fest-
gestellt werden. In jedem Falle erscheint die Zahl der 350 Mio. Euro jährlich
erschreckend hoch, zumal diese Tendenz in den letzten drei Jahren kaum
rückläufig gewesen sein dürfte. Das Vorhandensein sog. „Digital-Rights-
Management“-Systeme (DRM), wie es beispielsweise unter dem Namen
„FairPlay“ für die durch Apple angebotenen Inhalte benutzt wird, kann
dabei zwar im Sinne eines Kopierschutzes eine solche Entwicklung ein-
schränken, aber im Grunde kann auch damit nicht das Anbieten oder Kon-
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2 Statt vieler Hilgert/Hilgert, MMR 2014, 85 ff.
3 Die Zahlen gelten nur für Deutschland.
4 Bundesverband Musikindustrie e. V., Musikindustrie in Zahlen 2012, S. 9 ff.; Bundesverband

Musikindustrie e. V., Musikindustrie in Zahlen 2010, S. 12 f.
5 Bundesverband Musikindustrie e. V., Musik im digitalen Wandel, S. 6.
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sumieren von Werken über Streaming-Portale oder durch Filesharing-
Dienste unterbunden werden. Ferner lassen sich in der Regel nach einer
gewissen Zeit stets Möglichkeiten zur Umgehung des Kopierschutzes fin-
den.

Aufgrund der wirtschaftlichen Schäden existieren sowohl in den USA als
auch auf dem Gebiet der Europäischen Union gesetzgeberische Ansätze, die
ein Vorgehen gegen rechtswidrige Angebote zum Ziel haben. Dabei ist erst-
mals in den USA explizit das Streaming ein Teil eines gesetzgeberischen
Vorhabens geworden. Prominent sind in den USA auf dem Gebiet des Strea-
mings vor allem zwei Vorhaben geworden, die allerdings nie zur Entstehung
gereift sind. In den USA sind dabei im Jahre 2011 gleich zwei Vorhaben,
nämlich der Stop Online Piracy Act (SOPA) sowie der Protect Intellectual
Property Act (PIPA), gescheitert. Diese sollten eine Reform der derzeitigen,
durch den Digital Millennium Copyright Act (DMCA) bestimmten Rechts-
lage erreichen und ein umfassendes Vorgehen gegen die Online-Piraterie
ermöglichen.

Die Europäische Union erlebte einen ähnlichen Rückschlag, wobei der
Gegenstand des Scheiterns nicht ein Gesetzesvorhaben selbst, sondern ein
internationales Abkommen war. Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement
(ACTA) ereilte ein vergleichbares Schicksal wie SOPA und PIPA. Bemer-
kenswert ist bei allen Vorhaben, dass das Scheitern dieser Projekte nicht
auf eine richterliche Entscheidung zurückzuführen war, sondern vielmehr
auf eine ablehnende Meinung in der Öffentlichkeit, wenngleich auch große
juristische Bedenken vorhanden waren.

Obwohl diese Vorhaben mittlerweile damit der Vergangenheit angehören,
so haben die Gründe für ihr Scheitern sowie vor allem die juristischen
Bedenken aufgrund der technisch begrenzten Möglichkeiten, mit denen
gegen urheberrechtsverletzende Inhalte vorgegangen werden kann, nach
wie vor Gültigkeit. Die Lehren aus SOPA, PIPA und ACTA besitzen folglich
auch für die Zukunft einen großen Wert, dienen sie doch als Antwort auf die
Frage, welche Anforderungen Reformvorhaben mit einem vergleichbaren
Wirkungsgrad zu erfüllen haben werden.

Die derzeit bestehende Lücke hinsichtlich des Vorgehens gegen illegale
Streaming-Inhalte, deren Schließung in dem von SOPA und PIPAvorgesehe-
nen Umfang nicht absehbar ist, kann allerdings auch auf andere Weise reali-
siert werden.

Das Privatrecht wurde bezüglich dieser Realisierung bislang mit mäßigem
Erfolg lediglich zu dem Zwecke eingesetzt, gegen die Anbieter in Form der
Host-Provider oder die Vermittler in Form der Access-Provider vorzugehen.
Die Variante, den Inhaber des Internetanschlusses, der gleichzeitig häufig
auch der Internetnutzer sein wird, in ein System der Rechtsdurchsetzung
einzubinden und damit den Konsum urheberrechtsverletzender Inhalte zu
unterbinden, ist bislang nur für den Fall des Filesharings bedacht worden.

A. Einführung
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Dieses in den USA zu Beginn des Jahres 2013 in Betrieb genommene
„Copyright Alert System“ (CAS) sieht dabei für die Bekämpfung des File-
sharings erstmals eine Dreiecksbeziehung vor, in der die Access-Provider,
die Rechteinhaber sowie die Anschlussinhaber eingebunden sind. Es gilt
somit herauszufinden, ob der im Fall des CAS entworfene Ansatz, der keine
Änderung der Gesetzeslage beinhaltet, sondern lediglich das geltende Pri-
vatrecht ausnutzt, nach deutschem Recht für den relevanten Fall des Strea-
mings realisierbar ist und welche Besonderheiten dabei zu beachten sind.
Mit anderen Worten lässt sich mithin die Frage stellen, ob, was alle angeht,
nämlich ein praktisch besserer Schutz urheberrechtlich geschützter Werke
im Internet, auch nur alle gemeinsam lösen können.

B. Darstellung des Forschungsstands

Die juristische Forschung hinsichtlich der Problematik des Filesharings
blickt auf eine Tradition von über zehn Jahren zurück. Dies gilt jedoch nicht
für das Gebiet des Streamings, das zwar oberflächlich betrachtet mit dem
Filesharing verwandt, bei näherer technischer Betrachtung aber eine eigen-
ständige Form der Medienverbreitung darstellt. Aufgrund dieser Unter-
schiedlichkeit ist für das Streaming auch juristisch eine gesonderte Be-
wertung erforderlich. Obgleich das Streaming in technischer Hinsicht
keinesfalls eine Neuheit darstellt, findet eine juristische Aufarbeitung der
technischen Vorgänge erst seit kurzer Zeit statt. Neben Aufsätzen, die das
Streaming explizit auf ihre Rechtmäßigkeit hin untersuchten, aber aufgrund
ihrer Kürze nicht als erschöpfend angesehen werden können, findet sich im
Rahmen von Monographien, die sich diesem Thema widmen, lediglich die
von von Gerlach6 aus dem Jahre 2013. Der Lösungsansatz von von Gerlach
sah jedoch kein Modell zu einer verbesserten Rechtsdurchsetzung vor, son-
dern befasste sich insbesondere mit dem Vorschlag der Schaffung neuer
Gesetze zur eindeutigeren juristischen Einordnung des Streamings.

Die Rechtsdurchsetzung im Internet ist dagegen abstrakt für alle Urheber-
rechtsverletzungen von Hennemann7 behandelt worden, wobei dieser wie-
derum weniger den Blick auf eine bestimmte Form der Rechtsverletzung
richtete, als vielmehr auf einer abstrakten Ebene mögliche Ansprüche der
Rechteinhaber und ihre Durchsetzungsmöglichkeiten erörterte.

Die juristische Diskussion, ob im Streaming urheberrechtsverletzender
Inhalte eine rechtswidrige Handlung seitens des Internetnutzers gesehen
werden kann und ob der Anschlussinhaber, der nicht immer zwangsweise
auch der Internetnutzer sein muss, ebenfalls Ansprüchen ausgesetzt sein
kann, ist nach wie vor offen.

Kapitel 1: Einleitung

6 Felix-Tessen von Gerlach, Die urheberrechtliche Bewertung des nicht-linearen Audio-Video-
Streamings im Internet.

7 Moritz Hennemann, Urheberrechtsdurchsetzung und Internet.
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Darüber hinaus fand bislang noch keine Auseinandersetzung mit der
Frage statt, ob es Möglichkeiten zur effizienteren Rechtsdurchsetzung durch
ein privatrechtliches Modell geben kann und welche Maßnahmen in diesem
Rahmen juristisch vertretbar sind. Das von Schwartmann8 befürwortete
„vorgerichtliche Mitwirkungsmodell“ schafft insoweit lediglich eine Ver-
zahnung mit bestehenden Möglichkeiten des gerichtlichen Rechtsschutzes
und bezieht sich ohnehin auf das Filesharing.

In Anbetracht des derzeitigen Forschungsstandes bleibt daher weiterhin
die Diskussion offen, ob die Nutzung illegaler Streaming-Angebote rechts-
widrig ist. Ferner ist unbehandelt, ob eine Rechtsdurchsetzung privatrecht-
lich organisiert werden kann und welche Maßnahmen dabei rechtmäßig
sein können.

C. Gang der Untersuchung

Um die oben aufgeworfenen Fragen beantworten zu können, werden im
zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit zunächst die technischen Grundla-
gen erläutert. Dabei wird zunächst die grundsätzliche Funktionsweise des
Internets dargestellt, wobei ein Augenmerk auf die technischen Standards
der Datenübertragung anhand des OSI/ISO-Schichtenmodells gelegt wird.
Hierbei ist es erforderlich, die beteiligten Parteien im Rahmen eines Daten-
transfers im Internet zu identifizieren und ihre jeweilige Rolle darzustellen.
Ferner werden die technischen Vorgänge in Form der verschiedenen Strea-
ming-Methoden dargestellt.

Aus technischer Perspektive ist es danach unerlässlich, die technischen
Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich für eine mögliche Unterbindung der
Urheberrechtsverstöße durch das Streaming anbieten. Ebenfalls ist der Frage
nachzugehen, welche der in Betracht kommenden technischen Methoden
den größten Erfolg verspricht und daher vorzugswürdig erscheint.

In Kapitel drei wird sodann auf Rechtsfragen des US-Rechts, die sich mit
dem Thema „Streaming“ befassen, eingegangen. Dabei wird vor allem unter-
sucht, ob das Streaming von urheberrechtsverletzenden Werken in den USA
rechtswidrig ist und welche zivilrechtlichen Ansprüche daraus erwachsen
können.

Unter Zugrundelegung dieses Haftungsregimes erfolgt eine Bewertung der
bestehenden Rechtslage in den USA, die vorhandene Lücken und das
Bedürfnis für eine Schließung dieser Lücken aufzeigt. Die angestrebte
Schließung dieser Gesetzeslücken wird danach in Form von SOPA und
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8 Rolf Schwartmann, Vergleichende Studie über Modelle zur Versendung von Warnhinweisen
durch Internet-Zugangsanbieter an Nutzer bei Urheberrechtsverletzungen.
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PIPA dargestellt, wobei auch auf die Möglichkeiten der technischen Umset-
zung der Entwürfe eingegangen wird. Schließlich wird zu den Entwürfen
Stellung bezogen.

Das vierte Kapitel der vorliegenden Untersuchung widmet sich sodann
dem ACTA-Vorhaben. Zunächst werden dabei die für diese Untersuchung
wichtigen Regelungen dargestellt, wobei sich hier auf die für das Urheber-
recht relevanten Vorschriften beschränkt werden wird. Hieran anknüpfend
wird auf die Rezeption von ACTA eingegangen. Ferner wird die Frage der
Rechtmäßigkeit von ACTA am Maßstab des primären Unionsrechts unter-
sucht, da diese in der allgemeinen Diskussion um ACTA keine Erwähnung
fand. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick in die Zukunft, in der auf
europarechtlicher Ebene in Form einer derzeit verhandelten Novellierung
der sog. „Enforcement-Richtlinie“ eine Verbesserung des Status quo erreicht
werden soll.

Das fünfte Kapitel stellt die deutsche Rechtslage in Bezug auf das Strea-
ming dar. Zunächst wird dabei die materiell-rechtliche Frage untersucht, ob
das Streaming rechtswidriger Angebote eine rechtlich relevante Handlung
des Nutzers darstellt. Ferner wird eingehend auf die in Betracht kommen-
den urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen eingegangen. Danach
werden die einzelnen Ansprüche des Rechteinhabers erörtert. Darüber hin-
aus wird sich mit den Durchsetzungsmöglichkeiten auseinandergesetzt, die
gegenüber dem Nutzer zur Verfügung stehen.

Sodann widmet sich das sechste Kapitel dieser Arbeit einem derzeit in
Deutschland diskutierten Ansatz, der eine stärkere Einbindung des Privat-
rechts in die Rechtsdurchsetzung für den Bereich des Filesharings vorsieht.
Dieses Modell wird inhaltlich dargestellt und danach ausführlich diskutiert,
insbesondere auch seine Vereinbarkeit des Lösungsansatzes mit der derzei-
tigen Rechtslage.

Im siebten Kapitel wird auf das in den USA zurzeit praktizierte Modell
des „Copyright Alert System“ (CAS) eingegangen. Dabei soll sich sowohl
mit der Ausgestaltung des CAS sowie seiner Rezeption in der juristischen
Literatur der USA auseinandergesetzt werden.

Ebenfalls wird im siebten Kapitel der vorliegenden Abhandlung die Über-
tragbarkeit des CAS auf deutsche Verhältnisse untersucht. Dabei werden
zunächst die allgemeinen Ziele einer solchen Adaption, die, anders als das
US-amerikanische Modell, nicht auf das Filesharing, sondern auf das Strea-
ming ausgerichtet ist, formuliert. Darüber hinaus wird ein Vorschlag unter-
breitet, der die technische Umsetzung des Systems in Deutschland betrifft,
wobei vor allem auf das System der Warnhinweise und den daraus erwach-
senden Folgen für den Inhaber des Internetanschlusses eingegangen wird.
Darüber hinaus soll die Frage erörtert werden, in welchen juristischen Gren-
zen sich eine derartige Adaption des CAS zu bewegen hat und inwiefern
rechtsvergleichend die in den USA vorgebrachten Bedenken gegen dieses
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